	Für die Zukunft haben Sie gute gesetzliche Rahmenbedingungen

	Betriebsverfassungsgesetz: Das BetrVG bleibt die wichtigste rechtliche Grundlage für Ihre Arbeit als Betriebsrat

	§ 80 BetrVG
Gerade § 80 „Allgemeine Aufgaben“ BetrVG ist dabei für die Zukunftsgestaltung wichtig. Hier legt der Gesetzgeber Ihre Aufgaben fest, um die Interessen der Kollegen zu fördern. Kommen Themen auf Sie zu, die Sie nicht selbst bewältigen können, haben Sie das Recht, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, z. B. zum Thema KI-Datenschutz in den Arbeitsabläufen. Gerade wenn es um KI geht, hat der Gesetzgeber festgelegt, dass die „Hinzuziehung eines Sachverständigen als erforderlich“ angesehen wird (§ 80 Abs. 3 BetrVG).

	§ 87 BetrVG
Die Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten bleibt in Zukunft auch zentral. Ob Arbeitszeitmodelle, Homeoffice-Regelungen, Arbeits- und Gesundheitsschutz oder der Einsatz von technischen Systemen: Die Arbeitswelt verändert sich und damit wird dieser Paragraf wichtig für Ihre Arbeit als Betriebsrat bleiben.

	§ 92 BetrVG
Nach § 92 „Personalplanung“ BetrVG haben Sie als Betriebsrat das Recht, frühzeitig in die Personalplanung einbezogen zu werden und Vorschläge zur Förderung der Beschäftigung zu machen. Zudem können Sie nach § 92a BetrVG auch eigene Konzepte zur Beschäftigungssicherung und Qualifizierung entwickeln, insbesondere zu den Themen Digitalisierung, Transformation und KI.

	§§ 94–98 BetrVG
Qualifizierung ist absolut relevant, um den schnellen technischen Entwicklungen folgen zu können und um psychische Belastungen durch die ständig neuen Anforderungen zu reduzieren. Daher werden personelle Angelegenheiten/Berufsbildung für Sie als Betriebsrat wichtig. Sie haben Mitbestimmungsrechte bei der Gestaltung von Auswahlrichtlinien, Personalfragebögen und betrieblichen Bildungsmaßnahmen.

	Arbeitsschutz bleibt wichtig und verlagert sich auf die Belastungen durch KI und Digitalisierung

	ArbSchG
Ihre Kenntnisse im Arbeitsschutz wirken sich auf die Arbeitsbedingungen von morgen aus. Ob die physische oder psychische Gefährdungsbeurteilung oder geeignete Maßnahmen, um eine Belastung zu reduzieren: Denken Sie daran, auch die neuen Belastungen durch KI und die Digitalisierung immer zu berücksichtigen.

	Datenschutz

	DSGVO und BDSG
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und § 26 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) regeln den Umgang mit Daten Ihrer Kollegen. Bei der Einführung neuer digitaler Systeme müssen Sie als Betriebsrat darauf achten, dass der Schutz personenbezogener Daten gewährleistet bleibt. Holen Sie sich gegebenenfalls einen Sachverständigen dazu.

	Zu finden unter adiuva.de unter der Eingabe des Titels im Suchfeld



